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Regeste

Art. 16b Abs. 3 lit. b EOG i.V.m. Art. 29 Ingress und lit. b EOV. Anspruch auf
Mutterschaftsentschädigung bei Arbeitslosigkeit. Hier ist der Begriff der Arbeitslosigkeit
nicht im Sinn von Art. 10 Abs. 3 AVIG zu verstehen, d.h. es ist keine Anmeldung beim
RAV erforderlich. Materiell muss indessen Arbeitslosigkeit vorliegen. Die Betroffene muss
somit gewillt sein, ihre Arbeitslosigkeit durch die Suche nach einer Teilzeit- oder
Vollzeitbeschäftigung als unselbstständige Erwerbstätigkeit zu beenden (E. 1), was die
Beschwerdeführerin in casu darlegen konnte. An den Nachweis dürfen keine hohen
Anforderungen gestellt werden (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.
Gallen vom 25. Oktober 2016, MUV 2016/1).Entscheid vom 25. Oktober 2016

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 16b Abs. 3 lit. b des Bundesgesetzes über die Erwerbsersatzordnung (SR
834.1, Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft
[EOG]) in Verbindung mit Art. 29 Ingress und lit. b der Verordnung über die
Erwerbsersatzordnung (SR 834.11 Verordnung zum Erwerbsersatzgesetz [EOV]) hat eine
Mutter, die im Zeitpunkt der Geburt arbeitslos ist oder infolge Arbeitslosigkeit die
erforderliche Mindesterwerbsdauer nach Artikel 16b Absatz 1 lit. b EOG nicht erfüllt,
Anspruch auf die Entschädigung, wenn sie bis zur Geburt ein Taggeld der
Arbeitslosenversicherung bezog oder am Tag der Geburt die für den Bezug eines Taggeldes
nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz (837.0 [AVIG]) erforderliche Beitragsdauer
erfüllt. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Begriff der "Arbeitslosigkeit"
gemäss Art. 16b Abs. 3 EOG und Art. 29 EOV nicht im Sinn von Art. 10 Abs. 3 AVIG zu
verstehen. Es ist mithin nicht vorausgesetzt, dass die Mutter beim Arbeitsamt gemeldet ist.
Eine Abweichung gegenüber dem AVIG ist jedoch nur hinsichtlich des formellen
Erfordernisses der Anmeldung beim RAV zulässig. Materiell muss Arbeitslosigkeit
vorliegen. Die Betroffene muss somit gewillt sein, ihre Arbeitslosigkeit durch die Suche
nach einer Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung als unselbstständige Erwerbstätigkeit zu
beenden. An den Nachweis der Arbeitssuche dürfen naturgemäss keine allzu grossen
Anforderungen gestellt werden, zumal keine Anmeldung beim Arbeitsamt zur
Arbeitsvermittlung verlangt wird (Urteil des Bundesgerichts 9C_577/2015 vom 16. August
2016 E. 4.1 mit Hinweisen und E. 4.2.2). Mithin ist davon auszugehen, dass die materielle
Arbeitslosigkeit, das heisst die Stellensuche, mindestens glaubhaft zu machen ist.

E. 2



2.1  Im vorliegenden Verfahren reicht die Beschwerdeführerin einerseits einen
Arbeitsvertrag vom 31. Juli 2015 betreffend Teilzeitbeschäftigung bei B.___ ein. Im
Weiteren macht sie geltend, sie sei von Juli 2013 bis März 2015, als ihr die Stelle bei B.___
zugesichert worden sei, intensiv auf Stellensuche gewesen. Sie habe eine 80 %-Stelle als
Coiffeuse gesucht. Dazu listet sie 25 Stellenbemühungen auf, mehrheitlich bei
Coiffeursalons, teilweise auch bei Tankstellenshops in ihrer Wohnregion. Zudem macht sie
geltend, sie betreue zusätzlich zum 30 %-Pensum bei B.___ noch ein Pflegekind während
eines Tages pro Woche (entsprechend einem 20 %-Pensum), sodass sie insgesamt zu 50 %
erwerbstätig sei (act. G 3 und 3.1). Diese Angaben erscheinen insgesamt glaubhaft. Weitere
Abklärungen - namentlich bei den angegebenen potentiellen Arbeitgebenden - erscheinen
wenig erfolgversprechend, verfügen doch kleinere Betriebe oft nicht über eine ausgebaute
Bewerbungsadministration, so dass nicht anzunehmen ist, diese könnten heute noch über
persönliche oder gar telefonische Stellennachfragen der Beschwerdeführerin zuverlässig
Auskunft erteilen. Es ist somit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin, die
mindestens von Januar 2009 bis August 2013 in unselbstständiger oder selbstständiger
Stellung erwerbstätig war und seit August 2015 wieder ist, auch zum Zeitpunkt der
Niederkunft am 9. Oktober 2013 den Status einer Stellensuchenden hatte bzw. generell die
Absicht, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, mindestens bis zu diesem Zeitpunkt nicht
aufgegeben hatte. 2.2  Das Bundesgericht hat mit Entscheid vom 16. August 2016 bereits
festgestellt, dass das Erfordernis der genügenden Beitragszeit nach Art. 13 AVIG erfüllt ist.
Gleichzeitig hat es einen Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung alleine vom Vorliegen
der in diesem Verfahren zu prüfenden materiellen Arbeitslosigkeit abhängig gemacht (E.
4.3.6). Nachdem nunmehr von einer solchen auszugehen ist, ist die Beschwerde
dementsprechend gutzuheissen.

E. 3
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
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